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Arabischen Republik, Thailands und der Türkei einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er-
örterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Schreiben des Ständigen Vertreters der Russischen Föderation bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
15. Juni 2001 (S/2001/597)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem auf Grund des an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters Tunesiens bei den 
Vereinten Nationen, datiert vom 25. Juni 2001337, Hussein Hassouna, den Ständigen Be-
obachter der Liga der arabischen Staaten bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 
seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 28. Juni 2001 beschloss der Rat ferner, den 
Vertreter der Niederlande einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
teilzunehmen. 

 Auf seiner 4344. Sitzung am 3. Juli 2001 behandelte der Rat den Punkt 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 5 der Resolution 1330 (2000) 
(S/2001/505)". 

Resolution 1360 (2001) 
vom 3. Juli 2001 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolutionen 
986 (1995) vom 14. April 1995, 1284 (1999) vom 17. Dezember 1999, 1330 (2000) vom 
5. Dezember 2000 und 1352 (2001) vom 1. Juni 2001, soweit sie sich auf die Verbes-
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 258 1. Februar 1998338 empfohlenen Beträge für die Bereiche Nahrungsmittel/Ernährung und Gesundheit auch künftig im Kontext der Tätigkeiten des Sekretariats mit Vorrang zuzu-teilen sind, w
obei 13 Prozent des in dem genannten Zeitraum erzielten Erlöses für die in Ziffer 8 b) der Resolution 986 (1995) genannten Zwecke zu verwenden sind;  3. ersucht den Generalsekretär, auch we
iterhin die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame und effiziente Durchführung dieser Resolution sicher-zustellen, und den Beobachtungsprozess der Vereinten Nationen in I
rak auch weiterhin nach Bedarf dahin gehend zu verbessern, dass dem Rat die erforderliche Zusicherung ge-geben werden kann, dass die im Einklang mit dieser Resolution erzeugten Güter ge
recht verteilt werden und dass alle Güter, deren Beschaffung genehmigt wurde, einschließlich Gegenständen mit doppeltem Verwendungszweck und Ersatzteile, für den genehmigten Zweck verw
endet werden, namentlich auf dem Sektor des Wohnungsbaus und der damit zusammenhängenden Infrastrukturentwicklung;  4. beschließt, 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 und erneu
t vor Ablauf des 150-Tage-Zeitraums eine eingehende Überprüfung aller Aspekte der Durchführung die-ser Resolution vorzunehmen, und bekundet seine Absicht, vor Ablauf des 150-Tage-Zeitr
aums gegebenenfalls die Verlängerung der Bestimmungen dieser Resolution wohl-wollend zu prüfen, sofern aus den in den Ziffern 5 und 6 genannten Berichten hervor-geht, dass diese Bestimm
ungen zufriedenstellend angewandt werden;  5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 90 Tage nach Inkrafttreten dieser Reso-lution über ihre Durchführung umfassend Bericht zu erstatten und
 erneut spätestens eine Woche vor Ablauf des 150-Tage-Zeitraums auf der Grundlage der vom Personal der Ver-einten Nationen in Irak gemachten Beobachtungen sowie auf der Grundlage von
 Konsul-tationen mit der Regierung Iraks darüber Bericht zu erstatten, ob Irak die gerechte Vertei-lung der im Einklang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986 (1995) finanzierten Medikamen-te, me
dizinischen Versorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter und Versor-gungsgegenstände zur Deckung des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sichergestellt 
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humanitäre Projekte zu verwenden sind, die dem Bedarf der hilfsbedürftigsten Gruppen 
in Irak Rechnung tragen, wie in Ziffer 126 des Berichts des Generalsekretärs vom 
29. November 2000339 angegeben, ersucht den Generalsekretär, in den in Ziffer 5 ge-
nannten Berichten über die Verwendung dieser Mittel Bericht zu erstatten, und bekundet 
seine Absicht, einen Mechanismus zu schaffen, um vor Ablauf des 150-Tage-Zeitraums 
die effektive Abzugsquote der auf das Treuhandkonto eingezahlten und in künftigen 
Phasen an den Entschädigungsfonds zu überweisenden Mittel zu überprüfen, unter 
Berücksichtigung der wichtigsten Elemente des humanitären Hilfsbedarfs des irakischen 
Volkes; 

 10. fordert alle Staaten und insbesondere die Regierung Iraks nachdrücklich auf, 
bei der wirksamen Durchführung dieser Resolution voll zu kooperieren; 

 11. fordert die Regierung Iraks auf, die verbleibenden Maßnahmen zu ergreifen, 
die zur Durchführung der Ziffer 27 der Resolution 1284 (1999) notwendig sind, und er-
sucht ferner den Generalsekretär, in seine Berichte nach Ziffer 5 eine Prüfung der von der 
Regierung Iraks bei der Durchführung dieser Maßnahmen erzielten Fortschritte aufzu-
nehmen; 

 12. unterstreicht die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Sicherheit aller 
Personen, die an der Durchführung dieser Resolution in Irak unmittelbar beteiligt sind, 
auch weiterhin geachtet wird; 

 13. ruft alle Staaten auf, auch weiterhin zu kooperieren, indem sie Anträge recht-
zeitig vorlegen, Ausfuhrgenehmigungen rasch ausstellen, den Transit der von dem Aus-
schuss nach Resolution 661 (1990) genehmigten humanitären Hilfsgüter erleichtern und 
alle anderen innerhalb ihrer Zuständigkeit liegenden geeigneten Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass die dringend benötigten humanitären Hilfsgüter die Bevölke-
rung Iraks so rasch wie möglich erreichen; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4344. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 




